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Sachstandsbericht: 
 
Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag zur Verbesserung der Infrastruktur im Stadtteil 
Luitpoldhöhe gestellt. Insbesondere sollten Straßen und Kanäle erneuert sowie der Vorplatz 
zum städtischen Kindergarten an der Selgradstraße ausgebaut und mit zusätzlichen 
Kurzzeitparkplätzen versehen werden. Die Prüfung ergab, dass zusätzliche 
Kurzzeitparkplätze unter Beachtung der Sichtfelder nicht möglich sind. 
 
Für die Ausbaumaßnahmen würden umfangreiche Haushaltsmittel benötigt werden, welche 
derzeit nicht zur Verfügung stehen. 
 
Die Möglichkeit der Anordnung von zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen auf bestehenden 
Parkständen konnte aber geprüft werden. Direkt vor dem Kindergarteneingang und auf der 
gegenüber liegenden Straßenseite werden bisher die Kraftfahrzeuge von den Eltern 
abgestellt, welche ihre Kinder in den Kindergarten bringen oder sie dort abholen. Die 
ordentlichen Abstellplätze sind für den tatsächlichen Bedarf viel zu gering (8 bestehende 
Stellplätze gehören zu anderen Gebäudenutzungen), so dass häufig Behinderungen und 
unübersichtliche Situationen vorkommen, wobei aber sehr wenig Durchgangsverkehr auftritt. 
Die Prüfung hat ergeben, dass bei Beachtung der Vorschriften und der gegenüberliegenden 
Zufahrten der Doppelhäuser kein weiterer Stellplatz in diesem Bereich zulässig ist. Eine 
zusätzliche ordentliche Parkmöglichkeit für ca. 7 PKW besteht jetzt schon an der 
Selgradstraße oberhalb des Kindergartens auf Höhe des Kriegerdenkmalbereichs. Dort 
stehen aber nach Aussagen des Kindergartenpersonals regelmäßig nur ca. 1-4 
Kraftfahrzeuge von Beschäftigten des städtischen Gebäudes; offensichtlich wäre den Eltern 
die Entfernung zum Kindergarteneingang zu weit. 
 
Deshalb ist es auch nach Auffassung des Straßenverkehrsamtes nicht zielführend, an der 
oberen Selgradstraße Kurzzeitparkplätze anzuordnen; der bestehende Straßenraum 
oberhalb des Kindergartens hinter der Kurve erlaubt zeitlich unbegrenztes Parken. 
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